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PriOTOXOLL 

Zwischen dar Deutschen aegierung,vertreten durch S.K. den 

deutschen Gesandten In beograd Herrn VIKTOR VOM HEBREM und der 

KOnlgllch Jugoslawischen Regierung,vertreten durch S.K. Horm 

VOTNE DJOUHITCHITGH, Pinanzminister, wird Folgendes vereinbart: 

I. 

1. Die Deutsche Regierung ist damit einverstanden, dass die 

zustandigen jugoslawischen Stellen bei Firmen des Deutschen 

Reichsgebiets in einem noch festzulegenden umfang Aufträge 

auf KriegsgerHt mit Ausnahme von Flugzeugen vergeben. 

2. Die zuständigen jugoslawischen Stellen werden dan beteilig- 

ten Firmen die entsprechenden Auftrage innerhalb eines Jah- 

res erteilen. Die Bezahlung des KriagsgerBts erfolgt in 

einem Zeitraum von 10 Jahren vom Tag der Bestellung ab ge- 

rechnet . 

3. Die Jugoslawische Regierung wird den Firmen bei dar Auf- 

tragserteilung Schatzbonds tibergeben, die mit 6/C verzinst 

werden und in halbjährlichen gleichen Annuitäten zu tilgen 

sind. Der Zinsenlauf richtet sich nach den Abmachungen der 

Jugoslawitchen Regierung mit d«n deutschen Lieferfirmen. 

4. Die Schatzbonds laut«n auf Reichsmark. Sollte sich die 

internationale Bewertung der freien Reichsmark vom Tage der 

Aushändigung der Bonds bis zum Tage ihrer Einlösung ge- 

ändert haben, so wird der auf den Bonds angegebene Reichs- 
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markbetrsg entsprechand geHndert, 

Es bastoht jedoch überolnstimiamg darüber, dasa eine Harauf- 

setzung dar ReichsmarkbatrHga, a\if die die Schatzbonds lau- 

ten, unterbleibt, falls die Wertminderung der freien Reichs- 

mark geringer ist als die Untarwartung dar Reichsmark, die 

sich unter Zugrundelegung des nach dem KTSlner Protokoll vor- 

gasahenan Kurses vom 1.1.194C ab im deutsch-jugoslawischen 

Verrechnungsverkehr ergibt. Im Falle, dass auch eine Entwer- 

tung des Dinars eintritt, wird die dadurch gesohaffena Lage 

in Rahmen der Verhandlungen der beiderseitigen Reglerungsaus- 

schüsse besonders geprüft worden mit dem Ziele, den deutschen 

Glttübigern den gleichen Betrag in Reichsmark zuzuftthren, der 

Ihnen zugestanden hBtte, wenn dar Dinar nicht abgewertet wor- 

den wttre. Wenn die Wertverminderung der freien Reichsmark, die 

nach Absatz 2 die in Betracht kommende liiterbewertung der 

Reichsmark im deutsch-Jugofclawischen Verrechnungsverkehr über- 

steigt, so erhOht sich der Reichsmarkbetrag entsprechend dem 

Unterschied. 

Die technischen Einzelheiten hinsichtlich der Ausstattung der 

Schatzbonds worden jeweils bei Auftragserteilung zwischen den "7^" 

jugoslawischen Stellen und der betreffenden Firma vereinbart. 

5. Die Bezahlung der fSlllgon Raten erfolgt entsprechend den Be- 

»tlmmungen des deutsch-jugoslawischen Vorrechnungsabkommens. 

6. Falls das deutsch-jugoslawische Verrechnungsabkommen wffhrand 

der Dauer der Abwicklung der auf Grund dieses Protokolls zu 

leistenden Zahlungen ausser Kraft tritt, wordon diese Zahlun- 

gen nach den fttr die Überweisung deutscher Ausfuhrerlöse von 

Jugoslawien nach Deutschland alsdann geltenden Bestimnungen v 

geleistet. 

7. Die Deutsche Regierung verzichtet auf die sonst von ihr bei 

der Lieferung von Kriegsgerat stets erhobene Forderung auf 
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attung der 

Bezahlving eines Teiles des Kaufpreises in freien Devisen. 

Die Jugoslawische Regierung ist damit einverstanden, dass zum 

Ausgleich hierfttr die Bezahlung der Lieferungen gemffss diesem 

Protokoll zur Hfflfte der jahrlichen Kreditraten in zusätzlichen 

Rohstoffen erfolgt. Zu diesem Zweck ist die Jugoslawische R®- 

gierung bereit, zusStzliche Rohstoff-und Holzlieferungen nach 

Deutschland ausser den bestehenden vereinbarten Ausfuhrquoten 

für diese Produkte bis zur HBlfte der JahresannuitSter zu geneh- 

migen. Die Aufteilung der zuaBtzllchen Lieferungen wird nach dem 

Bedarf Deutschlands und den LiefermOgllchkelten Jugoslawiens 

durch die Regierungsausschtlsae vorgenommen. 

Was die Erforschung und Ausbeutung der Rohstoffvorkommen an- 

belangt, wird die Jugoslawische Regierung die deutschen Wün- 

sche und Anträge wohlwollend prtlfen und dieselben nach den 

bestehenden V.öglIchkelten genehmigen. 

II. 

8. Die Deutsche Regierung ist ferner damit einverstanden, dass 

die jugoslawischen zuständigen Stellen bei Firmen des deut- 

schen Reichsgebiets in einem gleichfalls noch festzulegenden 

Umfang Auftrage auf die Lieferung von Plugzeugen erteilen. 
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9. Die Bedingungen für die Bestellung und die Bezahlung dieser 

Plugzeuge sind die gleichen, wie sie in den vorstehenden 

Ziffern 2-7 fQr die Bestellung des KTlegsgerBts vereinbart 

worden sind, jedoch mit der Abweichung, dass die Laufzeit 

des Kredits vom Tage der Bestellung ab nicht lo Jahre son- 

dern 6 Jahre betragt. 

III. 

10. Die Deutsche Regierung ist damit einverstanden, dass die zu- 

standigen jugosl«wIschen Stellen unter Anrechnung auf die 

nach den vorstehenden Ziffern 1 und 8 festzusetzenden BetrKge 

in einem noch zu vereinbarenden Umfang fertiges Krlegsgerift 

und Plugzeuge kaufen. 
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Die Bezahlung erfolgt, je nachdem ob es sich um KTlegsgerKt 

oder Plugzeuge handelt, nach den in Ziffer 2-7 oder nach 

den In Ziffer 9 getroffenen Vereinbarungen. 

IV. 

11. Die Deutsche Regierung ist da.i.it einverstanden, dass bei etwa- 

igen TelefonkabelauftrBgen de^jugoslawischen Stellen in 

Deutschland die Kreditbedingungen gemHss H 9 Anwendung 

finden. 

Die besonderen Absprachen wegen der Art der ftlr diesen Fall 

nach I 7 zu liefernden Rohstoffe bleiben vorbehalten. 

V. 

lg. Dieses Protokoll tritt am Tage seiner Unterzeichnung in 

Kraft und wird von den beiden Regierungen geheim behandelt 

werden. 

Lhterzeichnet in Beograd in doppelter Urschfift amv5T"ju11- 

Der KOnigllch Jugoslawische 
Pinanzminister, 
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